
 

 

Kriterien und Modalitäten für die Befreiung von Schülerbeiträgen 

 

 

Der Schulrat des Schulsprengels Olang hat folgende Kriterien und Modalitäten für 

die Befreiung von Schülerbeiträgen festgelegt: 

 

Kriterien: �  geringes Einkommen mit mehreren schulpflichtigen Kindern  

(Orientierung am sozialen Mindesteinkommen) 

  � Arbeitslosigkeit der Eltern 

� soziale Härtefälle 

 

Modalität:  � Die Lehrpersonen  informieren  die Eltern  über  die  Möglichkeit  

der Befreiung (ganz oder teilweise) vom einmaligen 

Schülerbeitrag für Verbrauchsmaterial sowie von 

Spesenbeiträgen bei schulbegleitenden Veranstaltungen und 

schulergänzenden Veranstaltungen. 

� Die Eltern reichen einen schriftlichen Antrag um Befreiung mit 

Angabe der Gründe in Form einer Eigenerklärung in der 

Schuldirektion ein.  

� Der Schulrat ermächtigt die Direktorin, diese Schüler/innen von 

den Spesenbeiträgen zu befreien, sofern die Begründungen mit 

obgenannten Kriterien übereinstimmen. 

 


